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Innovative ambulante Modelle

Hintergrund

Seit derPsychiatrieenquete 1975mit dem
Grundsatz „ambulant vor stationär“ be-
steht in Deutschland die Leitidee einer
gemeinde- undwohnortnahen ambulan-
ten multimodalen Versorgung vonMen-
schenmit psychischenErkrankungen. In
den der Enquete folgenden Jahrzehnten
vollzog sich ein mit keinem anderen me-
dizinischen Gebiet vergleichbarer Struk-
turwandel. Etwa 60% der Betten vor-
wiegend in psychiatrischen Großklini-
ken wurden abgebaut. Gleichzeitig er-
folgte ein Aufbau von Tageskliniken und
psychiatrischen Abteilungen an Allge-
meinkrankenhäusern. Auch das wissen-
schaftliche Verständnis psychischer Er-
krankungen erfuhr eine deutlicheVerän-
derung von einer rein biologischen Sicht
hin zu einem differenzierten biopsycho-
sozialen Krankheitsmodell. Es erfolgte
ein tiefgreifender Wandel von einer kus-
todialen hin zu einer offenen, patienten-
zentrierten Psychiatrie.

Die zeitgleich damit einhergehenden
enormen Entwicklungen sowohl derme-
dikamentösen als auch der psychothera-
peutischen Behandlungsmöglichkeiten
inderzweitenHälftedes20. Jahrhunderts
haben sich in den gut vier Jahrzehnten
seit der Psychiatrieenquete auch in der
vertragsärztlichen psychiatrischen Ver-
sorgung mit einer sehr dynamischen
Entwicklung ambulanter Behandlungs-
möglichkeiten niedergeschlagen: 1999
legte das Psychotherapeutengesetz die

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird das
generische Maskulinum verwendet. Weibliche
undanderweitigeGeschlechteridentitäten sind
dabei ausdrücklichmitgemeint, soweites fürdie
Aussageerforderlich ist.

Grundlage für die Zulassung psycholo-
gischer Psychotherapeuten in der ver-
tragsärztlichen Versorgung; ein neuer
Facharzt (FA für Psychotherapie, seit
2004 FA für Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie) wurde geschaffen.
Zusätzlich wurden auch für alle Ärzte
die Möglichkeiten zur Erlangung der
Zusatzqualifikation „Psychotherapie“
eröffnet. Gemessen an den Zeiten der
Enquete vervielfachte sich die Anzahl
der niedergelassenen Nervenärzte (inkl.
der Psychiater) von 1000 im Jahr 1975
auf knapp 6000 Ärzte im Jahr 2019 [1].

» Koordination und Steuerung
des Leistungsangebots stehen
zunehmend im Vordergrund

Auch andere Instrumente für die ambu-
lante intensive und komplexe Behand-
lung imvertragsärztlichenBereichentwi-
ckelten sich. Seit 1995 umfasst derBegriff
der Pflegebedürftigkeit im Sozialgesetz-
buch (SGB) XI auch psychische Krank-
heitsbilder. Die Soziotherapie wurde im
Jahr 2000 mit dem § 37 SGB V als Leis-
tung der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) eingeführt; 2015 erfolgte ei-
ne Novellierung der Richtlinie im Inte-
resse einer breiteren Anwendbarkeit. Im
Jahr 2005 wurde die ambulante psychi-
atrische Krankenpflege in die Richtlinie
für häusliche Krankenpflege aufgenom-
men. Auch hier erfolgte bereits eine No-
vellierung der Richtlinie im Jahr 2018
mit der Zielsetzung einer patientenge-
rechteren Anwendung. Zudem gibt es
mittlerweile in Deutschland ca. 10.000
Ergotherapiepraxen mit ca. 30.000 ergo-
therapeutischen Leistungserbringern.

Dass das mehrgliedrige Gesundheits-
wesen in Deutschland im internationa-
lenVergleich allgemein als leistungsfähig
gilt, zeigte sichzuletzt (trotzweiterenOp-
timierungsbedarfs) eindrucksvoll auch
in der Bewältigung der Corona-Pande-
mie. Mit der Vielgliedrigkeit und den
unterschiedlichen Versorgungssektoren
und Sozialgesetzbüchern sind anderer-
seits auch spezifische Probleme ver-
knüpft, die sich in der psychiatrischen
Versorgung sehr konkret bemerkbar
machen. Wie eine breit angelegte Unter-
suchung zumThema „mental health and
integration“ in 30 europäischen Ländern
aufzeigte [2], liegt Deutschland in den
Beurteilungskategorien psychiatrischer
Angebote bez. „access“ (Zugang), „envi-
ronment“ (Ausstattung) und beim „over
all score“ jeweils auf Platz 1. In der Kate-
gorie „governance“ (Steuerung) jedoch
auf Platz 4. Sowohl in den aktuellenEmp-
fehlungen der Fachgesellschaftenwie der
Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie
und Psychotherapie, Psychosomatik und
Nervenheilkunde (DGPPN, [3]) als auch
in dem Gutachten des Sachverständi-
genrates zur Entwicklung im Gesund-
heitswesen [4] stehen die Koordination
und Steuerung des Leistungsangebotes
zunehmend im Vordergrund.

Gesetzliche Vorgaben zur
verbesserten Steuerung des
Leistungsangebotes

DerGesetzgeberhat indenzurückliegen-
den Jahren über zahlreiche Änderungen
insbesonderedesSGBVunterschiedliche
Möglichkeiten zur verbesserten Steue-
rung ambulanter Leistungen eröffnet, die
hier nur eine kurze Erwähnung finden
können:
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Managed-care-Ansätze. Im Jahr 2002
wurden im Interesse einer strukturierte-
ren und besser koordinierten berufs-
gruppenübergreifenden Behandlung
komplexer Erkrankungen im vertrags-
ärztlichen Bereich die ersten Disease-
Management-Programme (DMP) für
Diabetes Mellitus Typ 2, koronare Herz-
krankheit und chronische Lungenkrank-
heit etabliert. Im August 2019 wurde
das DMP Depression seitens des Ge-
meinsamen Bundesauschusses (G-BA)
beschlossen; es ist derzeit noch in der
konkreten Umsetzungsbearbeitung und
bisher noch nicht in Kraft getreten.
Die Praxis dieses neuen Konzeptes zur
Behandlung einer psychischen Volkser-
krankung ist derzeit noch nicht beur-
teilbar.

Selektivverträge. Selektivverträge nach
§ 73ff SGB V ermöglichten ab 2004
besondere Versorgungsmodelle im ver-
tragsärztlichen Bereich. Sie umfassen
die hausarztzentrierte Versorgung nach
§ 73b SGB V sowie die besondere am-
bulante fachärztliche Versorgung nach
§ 73c SGB V, welche 2015 gemeinsam
mit den IV(Integrierte Versorgung)-
Verträgen in den § 140a SGB V als „Be-
sondere Versorgung“ überführt wurde.
Selektivverträge hatten außer in Baden-
Württemberg, wo es seit 2012 einen
„PNP-Vertrag“ für Psychiatrie, Neuro-
logie und Psychotherapie gibt, keinen
dauerhaften Erfolg. Bisher wurden keine
Selektivverträge in die Regelversorgung
übernommen. Bei der Implementierung
muss auch hier mit jeder Krankenkasse
einzeln verhandelt werden.

Integrierte Versorgung nach § 140ff
SGB V. Die Erkenntnis, dass bestehen-
de Versorgungsmöglichkeiten intensiver
und über die vertragsärztliche Versor-
gung hinaus gestaltet werden sollten,
führte 2004 zur Implementierung sog.
„Integrierter Versorgungsmodelle“ nach
§ 140ff SGB V. Diese Versorgungsmo-
delle erfuhren finanziell nur initial eine
besondere Förderung. Die Anzahl der
Verträge, die Anzahl der teilnehmenden
Patienten und das Vergütungsvolumen
bewegte sich bezüglich der Versorgung
von Menschen mit psychischen Störun-
gen im Bereich von 1–5% der gesamten
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Zusammenfassung
Ambulante Versorgungsmodelle mit
innovativen, multimodalen, berufsgruppen-
und sektorübergreifenden Ansätzen sollten
in Deutschland 2004 mit Einführung der
Integrierten Versorgung (IV) nach § 140ff
SGB V und der Selektivverträge nach § 73
SGB V eine Förderung erfahren. Es entstanden
in der Folge knapp 7000 IV-Verträge im
psychiatrischen Bereich, die meist kurzfristig
liefen und nur 1–2% der insgesamt in IV-
Verträgen behandelten Patienten umfassten.
Bei aller Enttäuschung über die Kurzlebigkeit
guter Versorgungsprojekte im Rahmen der
Selektivverträge kristallisierten sich durch
die unterschiedlichen Projekte im Laufe
der Jahre tragfähige Versorgungselemente
heraus, die aktuell weiter finanziert werden.
Exemplarisch werden hier zwei aktuelle
Versorgungsmodelle vorgestellt: das nach
§ 87b SGB V zertifizierte Netz der Psychiatrie
Initiative Berlin Brandenburg (PIBB) und
das innovationsfondsgeförderte NPPV-
Projekt Nordrhein. Die beschriebenen
Versorgungsprojekte zeigen neue Mög-
lichkeiten auf, indem bisher ungenutzte

Vernetzungsressourcen auf verschiedenen
Versorgungsebenen genutzt und die not-
wendigen Behandlungsschritte koordiniert
werden. Darüber hinaus ermöglicht eine
bessere Koordination der Patienten u. a.
die Organisation von Gruppentherapien.
Gerade diese Art der Behandlung bietet
die Möglichkeit, durch unterschiedliche
Behandlungsintensitätenund -inhalte mehr
Patienten zu behandeln. Zudem intensiviert
sie die leitlinienorientierteBehandlung selbst
durch einen interaktiven, therapeutisch
erwünschten Austausch. Darüber hinaus
ist die Bildung medizinischer Netzwerke,
die gemäß ihrer gesetzlichen Zertifizierung
Anspruch auf entsprechende finanzielle
Unterstützung haben, eine besondere
Chance, komplexe ambulante psychiatrische
Behandlung zu nutzen und damit die
Versorgung zu verbessern.

Schlüsselwörter
Ambulante Komplexbehandlung · Ärztenetze
§ 87b · Digitalisierung · Kooperation ·
Gruppenbehandlung

Innovative outpatientmodels

Abstract
Innovative, multimodal, cross-professional
and cross-sectoral approaches to outpatient
care have been funded in Germany since
2004 when the integrated care (IV) according
to § 140ff Social Security Code V (SGB V)
and selective contracts according to § 73
SGB V were introduced. As a result, almost
7000 IV contracts were established providing
psychiatric care; however, most of them were
short-term contracts and only 1–2% of the
total number of patients were treated by
means of IV contracts. Great attention has
been paid to the multiprofessional care of
patients in all servicemodels. Here we present
two service models that were permanently
established: the network of the Psychiatry
Initiative Berlin Brandenburg (PIBB), certified
according to § 87b SGB V, and the project
Neuropsychiatric and Psychotherapeutic Care
(NPPV) North Rhine funded by the Innovation
Fund. The care projects described show new
opportunities by exploiting previously unused

networking resources at various levels of care
and by coordinating the necessary treatment
steps. Furthermore, a better coordination of
patients enables, among other things, the
organization of group therapy. This form of
treatment in particular offers the possibility of
treating more patients by applying different
treatment intensities and contents. Moreover,
it intensifies the guideline-based treatment
itself through an interactive, therapeutically
desired exchange. In addition, the formation
of medical networks, which are entitled to
relevant financial support according to their
statutory certification, is a special opportunity
to use complex outpatient psychiatric
treatment and thus to improve care.

Keywords
Complex outpatient psychiatric treatment ·
Medical networks (paragraph 87b SGBV) ·
Digitalization · Cooperation · Group
psychotherapy
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* Einsteuerung in einigen Verträgen auch durch Krankenkassen

Verdacht
Einsteuerung* Feststellung

F-Diagnose
Aufnahmeunter- komplexer Indikation für stat. ja

suchung Facharzt Bedarf Behandlung Klinik

Diagnose
jabestätigt nein

durch
Facharzt

Hausärztliches
Management psychiatrische Bedarf für RL-Psychoth. intensiv ambu-

Psychotherapie, weitere Sozio-, Ergo- lante Behandlg.
Medikation Massnahmen therapie, pHKP              Besuche,

nein Psychoedukation oder Neuropsychol. Telemedizin
Angehörigenber. Diagnostik?               REHA-Sport

Überführung
In die Regel-
Versorgung Quartals-oder

Jahresunter-
Nachsorge

ggf REHAsuchung

Vertragsärztliche Versorgung innerhalb der besonderen Verträge bzw in Ärztenetzen nach § 87 SGB V Versorgung 
Regelversorgung im stationären/
Im Kollektivvertrag                  Hausarzt Facharzt / Psychotherapeut / Instituts-/Spezialambulanz REHA-Sektor

Abb. 18 Behandlungspfade. pHKPpsychiatrische häusliche Krankenpflege. RL-Psychoth Richtlinien-Psychotherapie

IV-Verträge. Die Krankenkassen kün-
digten häufig nach 1 bis 2 Jahren die
Verträge, da sich die erhofften Ein-
sparpotenziale häufig nicht so schnell
einstellten. Obgleich Einsparpotenziale
durch die Vermeidung oder Abkürzung
einer stationären Behandlung aufge-
zeigt werden konnten, wurden keine IV-
Modelle in die Regelversorgung über-
nommen. IV-Verträge müssen mit jeder
Krankenkasse einzeln verhandelt wer-
den, was häufig zu ungünstig niedrigen
Teilnehmerzahlen führte.

Stationsäquivalente psychiatrische Be-
handlung. Mit dem Modellvorhaben
nach 64b SGB V (2013) und der Verein-
barung zur „Stationsäquivalenten psy-
chiatrischen Behandlung“ (StäB) nach
§ 115d SGBV (2018) wurden für die Kli-
niken Möglichkeiten geschaffen, schwer
psychisch Kranke durch multiprofessio-
nelle Klinikteams intensiv zu Hause wei-
ter zu betreuen. Die StäB richtet sich an
Patienten mit stationärer Behandlungs-
indikation,diediese aberausbestimmten

Gründen nicht umsetzen können, z.B.
weil Kinder im Haushalt zu versorgen
sindoder eine stationäreBehandlungwe-
gen schwieriger Vorerfahrung abgelehnt
wird. Strukturelemente der StäB sindu. a.
aufsuchende multiprofessionelle Teams
und eine Rund-um-die-Uhr-Erreichbar-
keit. Eine strukturierte Vernetzung mit
dem vertragsärztlichen Sektor besteht
nicht. Vertragsärzte können StäB im
Gegensatz zur Krankenhausbehandlung
nicht verordnen. Im Gegensatz zu den
Verträgen der Integrierten Versorgung
ist für die der stationären Behand-
lung folgende Weiterbehandlung keine
Einverständniserklärung des Patienten
erforderlich, was das Erreichen größe-
rer Teilnehmerzahlen an diesem Modell
erleichtert.

Ärztenetze nach § 87b Abs. 4 SGB V in
der vertragsärztlichen psychiatrischen
Versorgung. Praxisnetze sind freiwillige
Zusammenschlüsse von Vertragsärz-
ten verschiedener Fachrichtungen und
Psychotherapeuten. Ihr Anspruch ist,

eine interdisziplinäre, kooperative und
wohnortnahe ambulante medizinische
Versorgung zu organisieren, mit dem
Ziel die Qualität und Effizienz der ver-
tragsärztlichen Versorgung im Rahmen
einer intensivierten fachlichen Zusam-
menarbeit zu steigern und individuelle
Bedarfe in differenzialtherapeutischer
Abklärung zu berücksichtigen. Es geht
konkret um drei Versorgungsziele:
4 Patientenzentrierung,
4 kooperative Berufsausübung sowie
4 verbesserte Effizienz und Prozessop-

timierung in der Patientenversorgung
[5].

Die durch den Gesetzgeber sukzessive
ausgebaute Förderung ambulanter Ärz-
tenetze fußt inhaltlich auf einem ers-
ten Aufbruch der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung (KBV) in Richtung einer
Qualitätsförderungmit demKonzept der
Qualitätszirkel schon 1993. Qualitätszir-
kel entwickelten sich häufig zu Keimzel-
len informeller, kleiner, häufig hausarzt-
zentrierter Zusammenschlüsse und Net-
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Tab. 1 Versorgungsprojekte (Auswahl)

TK(Techniker Krankenkasse)-Projekt Aachen

IV(Integrierte Versorgung)-Projekte in Nie-
dersachsen

Psychotherapie-Vertragdes Medi-Verbun-
des Baden-Württemberg

Psychoedukationsprojekt der Technischen
Universität (TU) München

Psychoedukative Familieninterventionder
TU Darmstadt

ADHS(Aufmerksamkeitsdefizit-/
Hyperaktivitätsstörung)-Vertragder Kassen-
ärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg

Netzwerk psychische Gesundheit in Nord-
rhein-Westfalen

Verträge seitens des Dachverbandes Ge-
meindepsychiatrie u. a. mit der TK

Verträge einzelner psychosozialer Träger wie
z. B. Pinel-Netzwerk

ze. Mit dem VStG (Versorgungsstruk-
turgesetz) 2012 fanden dann Ärztenetze
erstmals im SGB V als definierte und
von den KVen zu unterstützende Ver-
sorgungsoption Erwähnung. Die Zerti-
fizierung von Ärztenetzen erfolgt nach
Kriterien, die gemeinsam von der KBV
und GKV festgelegt werden. Weiterge-
führt wurde die Förderung von Ärzte-
netzen durch das GKV-VStG 2015, in
dem auch die verbindliche Finanzierung
von Ärztenetzen vorgegeben ist (als Teil
der morbiditätsbedingten Gesamtvergü-
tung).Angesichts der vielenunterschied-
lichen Fachgruppen, die an der psychia-
trischenundpsychotherapeutischenVer-
sorgung mitwirken, stellen Ärztenetze,
die nach den Förderungskriterien zu-
dem eine sektoren- und berufsgruppen-
übergreifendeKooperationerfordern, ei-
ne qualitätsorientierte und wirtschaftli-
che Organisationsform für den psychia-
trischen Bereich dar.

» Ambulante vertragsärztliche
Versorgung benötigt neue
Instrumente und Strukturen

Letztlich stehen die Fachärzte für Psy-
chiatrie und Psychotherapie alle vor
derselben Herausforderung: Zeitgemäße
Behandlung von Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen muss sich an den
biopsychosozialen Aspekten des Indivi-
duums orientieren. Auch die Einstellung

des Patienten zur vorgeschlagenen Be-
handlung ist im Sinne einer „shared
decision“ zu berücksichtigen. Alleinige
medizinische oder psychotherapeuti-
sche oder fürsorgende Betreuung ist
dabei nicht mehr ausreichend. Um die
Teilhabe am sozialen Leben schnellst-
möglich nach aktuellem Wissensstand
wieder herzustellen, braucht es eine
komplexe, nach differenzialtherapeu-
tischem Bedarf gesteuerte Behandlung
mitmultiprofessionellen Angeboten, wie
sie u. a. in der S3-Leitlinie „Psychosozia-
le Therapien bei schweren psychischen
Erkrankungen“ [6] beschrieben werden.
Analog zur stationären psychiatrischen
und psychosomatischen Versorgung be-
nötigt die ambulante vertragsärztliche
VersorgungneueInstrumenteundStruk-
turen. Im Lebensumfeld der Patienten
muss die Vernetzung aller an der Be-
handlung der psychischen Erkrankung
und deren Folgen beteiligten Akteure
möglich gemacht werden. Dies erfordert
die verbindliche Zusammenarbeit der
Ärzte, Psychotherapeuten und anderen
Leistungserbringer. Letztlich kann ein
Vertragsarzt bislang zwar ein individu-
elles Behandlungskonzept mit Überwei-
sungen oder Verordnungen zusätzlicher
Heilmittel für den ambulanten Patienten
zusammenstellen; es fehlt jedoch eine
gemeinsame Verantwortungskultur, die
die Abläufe strukturiert und den patien-
tenbezogenen Austausch verschiedener
Berufsgruppen ermöglicht.

In . Abb. 1 sind schematisch die
Behandlungspfade für Menschen mit
psychischen Erkrankungen im gestuften
Versorgungssystem unter Berücksichti-
gungdesGrundsatzes „ambulant vor sta-
tionär“ (generischer Behandlungspfad),
der als Grundlage der vertragsärztlichen
Position entwickelt wurde, dargestellt.

Die nachfolgend vorgestellten beiden
Versorgungsprojekte zielen in unter-
schiedlicher Weise modellhaft auf die
Behebung der dargelegten Versorgungs-
probleme.Verzichtetwird andieser Stelle
auf die Darlegung der Schwierigkeiten,
Behinderungen und Herausforderun-
gen, die sich beim Aufbau innovativer
Versorgungsstrukturen zeigen; mit ihrer
Darstellung ließe sich gut ein eigenstän-
digesBuchfüllen.Stichwortartigerwähnt
seien lediglich eine unflexible und nicht

mehr zeitgemäße Versorgungsmenta-
lität, verblockte Sektorstrukturen auf
Seiten der Leistungserbringer wie auch
auf Seiten der Kostenträger, die z.T. rea-
litätsfremde Erwartung an kurzfristige
Kostenersparnisse (wie z.B. des Bun-
desamtes für Soziale Sicherung), aber
auch technische Herausforderungen bei
der Realisierung optimaler digitaler
Vernetzung und übergreifender Patien-
tendokumentation unter Wahrung des
Datenschutzes.

Seit Einführung der Finanzierungs-
möglichkeit für besondere Versorgungs-
projekte gab es eine Vielzahl innovativer
Projekte für eine Verbesserung der kom-
plexen Versorgung von Menschen mit
psychischen Erkrankungen. Hier waren
und sind Vertragsärzte mit hohem Enga-
gement tätig, ebenso entwickeltenMana-
gementgesellschaften, Kliniken und ge-
meindepsychiatrische Träger Konzepte.
Auch KVen bieten inzwischen ein ent-
sprechendesVertragsmanagement an. In
. Tab.1wirdeinekleineAuswahlderVer-
träge ohne Anspruch auf Vollständigkeit
genannt. Eine vollständige Übersicht der
verschiedenen leider oft nur kurzzeitigen
Verträge inklusive Bewertung oder Eva-
luation herzustellen, gelang wegen der
Volatilität und Kleinteiligkeit der Ver-
träge nicht.

Exemplarisch werden hier zwei aktu-
elle Versorgungsmodelle vorgestellt: das
bereits 2006 gestartete, dann 2015 nach
§ 87b SGB V zertifizierte „Netz der Psy-
chiatrie Initiative Berlin Brandenburg“
(PIBB) und das seit 2017 innovations-
fondsgeförderte Projekt „Neurologisch-
psychiatrische und psychotherapeuti-
sche Versorgung“ (NPPV) im Bereich
der KV Nordrhein, welches auf dem
Boden der seit 2004 entwickelten Ver-
sorgungskonzepte im vertragsärztlichen
Bereich, z.T. auch mit der Vertragswerk-
statt der Kassenärztlichen Bundesverei-
nigung (KBV), entstand. Beide Versor-
gungsmodelle enthalten im Unterschied
zur Regelversorgung strukturierte und
berufsgruppenübergreifende Kooperati-
onswege.
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230 Mitglieder 
(natürliche und juristische Personen)

• 115 Ärzte ; 7 MVZ
• 35  psychosoziale 

Trägervereine
• 20 Psychotherapeuten
• 20 Kliniker
• Sozio- und Ergotherapeuten
• Psychiatrische Fachpfleger

VPsG e.V. gemeinnützig
gegründet 2003

Ziele: 

Förderung und Verbesserung der medizinischen, psychiatrischen 
und psychotherapeutischen Versorgung von Menschen, die 

schwerwiegend psychisch erkrankt sind. 

PIBB – Psychiatrie Initiative Berlin Brandenburg 
gegründet 2008  

Ziele:  
• Umsetzung der integrierten Versorgung (mit KK)
• Ärztenetzbildung nach § 87 b SGB V  (KV Berlin)

• Ambulante psychiatrische Komplexbehandlung  

IV-Leistungserbringer
Unterschiedlich je Vertrag/ Projekt

aus Berlin, Brandenburg,
( neu: auch aus  Mecklenburg Vorpommern, 

Sachsen-Anhalt )  

Psychiater/ Nervenärzte/ MVZ   
Psychiatrische Pflegedienste 
Psychosoziale Trägervereine
Psychiatrische  Kliniken 
Psychologische Psychotherapeuten
Hausärzte  
Ergotherapeuten 
Soziotherapeuten 
Reha-Sport

PIBB GmbH
26 Gesellschafter,

sektoren- und 
berufsgruppenübergreifend 
aus Berlin und Brandenburg 

Vorstand VPsG
9 Mitglieder

Gesundheitszentrum für 
Flüchtlinge  GZF gGmbH
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Psychiatrie Initiative Berlin
Brandenburg

Die Kooperation im Netz
entscheidet

Historische und organisatorische Ba-
sis des Modells Psychiatrie Initiative
Berlin Brandenburg (PIBB; www.pi-bb.
de) ist der sektoren- und berufsgrup-
penübergreifende gemeinnützige Verein
für seelische Gesundheit (Verein für
Psychiatrie und seelische Gesundheit,
VPsG), der 2003 von 34 Psychiatrieak-
teuren, ganz überwiegend niedergelas-
sene Nervenärzte/Psychiater, gegründet
wurde (www.psychiatrie-in-berlin.de).
Die Gründung erfolgte mit dem iden-
titätsstiftenden Ziel, die vernachlässigte
psychiatrische Versorgung vor allem im
ambulanten Bereich zu verbessern. Psy-
chiatrie und Psychotherapie werden ex-
plizit als zusammengehörig verstanden.
Die Kooperation mit Betroffenen- und
Angehörigenverbänden und Aktivitäten
zur Aufklärung und Entstigmatisierung

psychischKranker sind Ziele des Vereins
in Satzung und Praxis (Trialog).

Der Verein befasste sich bereits in sei-
nen Anfangsjahren mit der Erarbeitung
und Förderung der Psychotherapie bei
Menschen mit einer psychotischen Er-
krankung,mit einemImplementierungs-
projekt von Psychoedukationsgruppen
in12BerlinerPraxenunddarüberhinaus
mit vielen weiteren Themen psychischer
Erkrankungen und der Situation psy-
chisch erkrankter Menschen wie u. a. in
einer Initiative „Schreiben für die See-
le“, einer AG zur Transitionspsychiatrie,
einer AG Religion & Psychiatrie mit
dem seit 12 Jahren laufenden jährlichen
Berliner psychiatrisch-religionswissen-
schaftlichen Colloquium und einem
Beratungsprojekt „Psychiatrie in der
Moschee“ [7] sowie der Mitgründung
eines Gesundheitszentrums für Flücht-
linge als GZF gGmbH (www.gzf-berlin.
org). . Abb. 2 zeigt den organisatori-
schen Zusammenhang zwischen dem
gemeinnützigen, ideell ausgerichteten
Verein für Psychiatrie und seelische Ge-

sundheit und der zur Kontrahierung
und Durchführung spezifischer Versor-
gungsprojekte (Verträge) gegründeten
Managementgesellschaft PIBB GmbH
(Quelle: PIBB und VPsG).

» Es geht um eine patienten-
und nicht institutionsorientierte
Versorgung

Konzeptionell wichtig ist demVPsG und
seiner 2008 gegründeten, gesellschaftlich
gleichfalls berufsgruppen- und sektoren-
übergreifend zusammengesetztenMana-
gementgesellschaft PIBB die wirtschaft-
liche Unabhängigkeit. Eine einflussneh-
mende finanzielle Unterstützung insbe-
sondere seitensder Industrie (Pharma, IT
u. a.)wurde ausgeschlossen.Dies ist nicht
selbstverständlich, wie man an dem von
der Firma Janssen finanzierten (2010),
später ohne die initial fördernde Firma
modifiziert weitergeführten IV-Modell
in Niedersachsen sehen konnte.
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Der Organisation des VPsG und
der PIBB entspricht auch deren ver-
sorgungspolitische Ausrichtung: Wie
schon lange von nationalen und inter-
nationalen psychiatrischen Fachgesell-
schaften und Sachverständigengremien
[4] gefordert, geht es um eine patien-
ten- und nicht institutionsorientierte
Versorgung mit synergistischem, gleich-
wohl gesteuertem Zusammenwirken
aller versorgungsrelevanten Akteure.
Dass „eine berufsgruppenübergreifende,
koordinierte und strukturierte Versor-
gung, insbesondere für schwer psychisch
krankeVersichertemit einemkomplexen
psychiatrischen oder psychotherapeu-
tischen Behandlungsbedarf “ 2019 als
Zielvorgabe Eingang in das SGB V als
§ 92 (6b) gefunden hat, bestätigt den vor
15 Jahren von VPsG/PIBB eingeschla-
genen Weg.

Integrierte Versorgung

Ermöglicht wurde dieser Weg im Jahr
2004 durch die Schaffung des § 140aff
SGBV zur Integrierten Versorgung. Die-
ser neuen Möglichkeit ist der mit vielen
Leistungserbringern (LE) aus Klinik und
Praxis, Universität/Charité und aus allen
Berufsgruppen schnell wachsende VPsG
mit Elan nachgekommen; bereits 2006
schloss er mit der DAK(Deutsche An-
gestellten-Krankenkasse)-Gesundheit
einen ersten Vertrag zur Integrierten
Versorgung, zunächst nur für Berlin,
dann rasch auch für Brandenburg, zu-
nächst nur für Versicherte derDAK, bald
auch für Versicherte vieler BKKen (Be-
triebskrankenkassen) und etwas später
auch der großen AOK (Allgemeine Orts-
krankenkasse) Nordost. Ab 2008wurden
die Verträge über die PIBB umgesetzt.

Die IV-Verträge ermöglichen dem
Patienten die seiner aktuellen Situation,
seinemLebensumfeldundseinemBedarf
entsprechende Hilfe durch ein multipro-
fessionelles Team. Die Zusammenfüh-
rung der verschiedenen bislang eher
nebeneinander agierenden Berufsgrup-
pen, Praxen und Institutionen erfolgte
vor demHintergrund der sozialrechtlich
vorgegebenen Verordnungsverantwor-
tungdesniedergelassenenPsychiaters für
den Einsatz von Soziotherapie (SozTh),
psychiatrischer häuslicher Kranken-

pflege (pHKP), Ergotherapie und Reha-
Sport.DieEinbindungderbehandelnden
Hausärzte in die IV, die Zusammenarbeit
mit psychologischen Psychotherapeuten
sowie mit mehreren Kliniken erfolgte
über spezifische Kooperationsverträge.

Die Leitgedanken der integrierten
psychiatrischen Versorgung der PIBB
sind:
4 Realisierung eines individualisierten

auf das Lebensumfeld des Patienten
bezogenen, komplexen Therapiekon-
zeptes mit psychiatrischen, pharma-
kologischen, methodenübergreifend-
integrativen psychotherapeutischen,
sozialen und pflegerischen Interven-
tionen sowie ergänzenden Therapie-
maßnahmen,

4 koordinierte Vernetzung der Thera-
peuten,

4 Beziehung als entscheidender Wirk-
faktor und Bezugstherapeuten als
zentrales Steuerungsmoment der
Behandlungspfade,

4 Konzentration auf die Situation und
Bedarfe schwer psychisch Kranker
(GAF[Global Assessment of Functio-
ning]-Skala),

4 Patientenorientierung vs. Instituti-
onsorientierung,

4 partizipative Entscheidungsfindung
und Orientierung auf die Ressourcen
des Patienten und seines Umfeldes.

Unterschiedliche VPsG/PIBB-
Vertragsmodelle

Alle Verträge in ihren Details, Modifizie-
rungen und auch hinsichtlich des quan-
titativen Outcomes zu schildern, ist hier
nicht möglich. Es wird diesbezüglich auf
Darstellungen an anderer Stelle verwie-
sen [8, 9]. Die Laufzeiten der meisten
Verträge gehen bereits über viele Jahre,
teilweise verbunden mit ergebnisabhän-
gigen krankenkassenseitigen Bonuszah-
lungen. Dies sowie auch dokumentierte
Reduzierungen der Klinikbehandlungs-
zeitenweisenauf ihrewirtschaftlicheund
klinische Ergebnisqualität hin, die hier
nicht im Vordergrund steht. Wichtig im
Kontext innovativer Versorgungsmodel-
le erscheint vielmehr, die PIBB als Inno-
vationsplattform zu sehen und die Ver-
träge besonders unter Struktur- und Pro-
zessqualitätsaspekten zu bewerten.

Zu unterscheiden sind unterschiedli-
che Modelle:

Indikationsbezogene IV-Verträge. In-
dikationsbezogene IV-Verträge konnte/
kann die PIBB mit der DAK-Gesund-
heit, der BKKVBU (VerkehrsbauUnion)
und anderen BKKen umsetzen. Für die
Indikationsdiagnosen psychotische Er-
krankungen, depressive und manische
Affektstörungen, Demenzerkrankun-
gen, psychosomatische Erkrankungen,
Angst- und Zwangserkrankungen, Per-
sönlichkeitsstörungen und Suchterkran-
kungen als Komorbidität ging es (bei
einem nach GAF und Clinical Global
Impression [CGI] erfassten hinreichen-
den Schweregrad) um eine nachhaltige
ambulante Stabilisierung, ggf. die Kri-
senintervention, die Rezidivprophylaxe
und damit natürlich die Vermeidung
von Klinikeinweisungen. Alle in diese
indikationsbezogenen Verträge einge-
schriebenen Patienten erhielten als zu-
sätzliche Leistung Soziotherapie oder
psychiatrische häusliche Krankenpflege
(pHKP). Im Unterschied zur Regelver-
sorgung konnten die Einsätze in der IV
bei deutlich erweitertem Diagnosekata-
log und bereits vor der ersten stationären
Aufnahme sowie (limitiert) parallel zu
eventuell doch erforderlicher Klinikbe-
handlung verordnet werden. Diese und
weitere Einsatzmodalitäten der PIBB-
IV wurden später (2015 resp. 2018)
seitens des Gemeinsamen Bundesau-
schusses (G-BA) in die Novellierung der
Richtlinien für Soziotherapie und die
psychiatrische häusliche Krankenpflege
übernommen. Auch die innerhalb der
IV deutlich verbesserte Honorierung
führte für Soziotherapie und die pHKP
zu einem deutlich verbesserten Angebot
(in Brandenburg mit Startunterstüt-
zung des Ministeriums überhaupt zur
erstmaligen Ausbildung psychiatrischer
Fachpflegedienste).

Der großemit demEinsatz von Sozio-
therapie und pHKP verbundene Vorteil,
dass Patienten vorrangig im häuslichen
Umfeld aufgesuchtwerden (sollen), kann
mit Hinblick auf die sehr begrenzte Res-
source „Hausbesuche“ seitens der Psych-
iater nur nachdrücklich betont werden.

Ein weiterer vielversprechender, zu-
sätzlich psychologische Psychothera-
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Ergebnisqualität

• Sekundär-Prophylaxe

• Reduzierung von 
Klinikbehandlungen

• Wirtschaftlichkeit

• Früherkennung, 
Frühintervention

• Patientenzentrierte 
Behandlung  

Strukturqualität
• Vernetzung der LE

Analog durch:
Anwendertreffen,
Tagungen, Fortbildung, QZ

Digital über
webbasiertes IT Netz
PIBBnet

• Aufbau regional fehlender  
Strukturen/ Angebote

z.B. pHKP und Soziotherapie
z.B. Psychoedukationsgruppen

• Attraktivere Honorare für 
Leistungserbringer

Prozessqualität

• Behandlungspfade

• Sektorübergreifende 
Behandlungsansätze

• Patientenbezogene 
Kooperation aller LE 
Fallbesprechungen

• Behandlung im 
Lebensumfeld

• Einbeziehung der  
Angehörigen

Abb. 39Umsetzung von
Qualitätszielen der Inte-
grierten Versorgung der
Psychiatrie Initiative Ber-
lin Brandenburg (PIBB).
LE Leistungserbringer,QZ
Qualitätszirkel

peuten, Hausärzte, Ergotherapeuten und
Anbieter vonReha-Sport einbeziehender
IV-Vertrag zur raschen fachärztlichen
und psychotherapeutischen Versorgung
wegen psychischerDiagnosen arbeitsun-
fähig Erkrankter lief aufgrund kranken-
kassentechnischerSchwierigkeiten inder
einschreibebereiten Patientenrekrutie-
rung und einer aus Vertragspartnersicht
zeitlich viel zu eng vorgegebenen Wirt-
schaftlichkeitserwartung des seinerzei-
tigen Bundesversicherungsamtes (jetzt
Bundesamt für soziale Sicherung) nur
von 2013 bis 2015 (ca. 700 Teilnehmer)
für Versicherte der DAK-Gesundheit.

Der populationsorientierte Vertrag.
Der populationsorientierte Vertrag zur
psychiatrischen Versorgung mit der
AOK Nordost, in den vom behandeln-
den Psychiater alle psychisch erkrankten
Patienten (zeitweilig bis 3000) einge-
schrieben werden können, läuft seit De-
zember 2011. Er verfolgt bei divergenter
Einschreibe- und Honorierungsmoda-
lität ein analoges Ziel wie das indika-
tionsbezogene IV-Modell: ambulante
Stabilisierung und Krisenintervention,
Reduzierung von Krankenhausbehand-
lungen. Der Anteil der zusätzlich mit
Soziotherapie und pHKP versorgten
Patienten bewegt sich je nach Bundes-
land Berlin oder Brandenburg zwischen
ca. 20 und 25%. Dieser Vertrag, der als
Novum auch die somatischen Erkran-
kungen und die dadurch verursachten
Kosten einbezieht, ist mit Einzeldaten
und in erforderlicher Abstimmung mit

dem Vertragspartner AOK Nordost aus-
führlich an anderer Stelle dargestellt
[10].

In . Abb. 3 werden Einzelaspekte der
Qualitätsziele des PIBB-IV-Modells im
Detail dargestellt (Quelle: PIBB). Da das
wirtschaftliche Outcome der in der Re-
gel nicht extern evaluierten Verträge we-
sentlich auf Daten der beteiligten Kran-
kenkassen beruht, sind einer Veröffentli-
chung enge Grenzen gesetzt. Dass Kran-
kenkassen über viele Jahre hinweg die
geschildertenVerträge (mit erhöhterHo-
norierung fürdieLeistungserbringerund
zusätzlichen Management- wie Koordi-
nationskosten) führen, z.T. über mehre-
re Jahre hinweg zusätzlich Jahresboni für
erreichte Einsparungen auszahlen, kann
daher nur einen unbefriedigenden Er-
satz für eine natürlich wünschenswerte,
aber nicht finanzierte wissenschaftliche
Auswertung darstellen.

Hinsichtlich erreichter Prozessquali-
tät ist hervorzuheben, dass die sektor-
und berufsgruppenübergreifende For-
mulierungdiagnosespezifischerBehand-
lungspfade von der Einschreibung bis
zu differenzialtherapeutischen Entschei-
dungen zentral ist. Für das multiprofes-
sionelle Team im PIBB-Versorgungsnetz
gilt die vertrauensbildende Kommuni-
kation unter den Leistungserbringern als
Voraussetzung für Vernetzung und Inte-
gration der unterschiedlichen Angebote.
Bekanntermaßen finden sich Konkur-
renzen zwischen dem stationären und
dem ambulanten Bereich, wie auch teils
offene teils versteckte Rivalitäten der

verschiedenen Berufsgruppen im Team.
Durch den persönlichen Austausch in
den Einzelbesprechungen und Anwen-
derkonferenzen(Fallbesprechungen)wie
inweiterenVernetzungstreffenundFort-
bildungen konnte jedoch sukzessive wie
regelhaft ein Vertrauensaufbau und eine
wechselseitige Wertschätzung erreicht
werden. Gerade die unterschiedlichen
Blickwinkel bspw. aus pflegerischer,
psychotherapeutischer, soziotherapeu-
tischer oder psychiatrischer Perspek-
tive führen zu einer vollständigeren
Wahrnehmung und ermöglichen eine
abgestimmte Therapieplanung. Die re-
gionalen, berufsgruppenübergreifenden
Anwenderkonferenzen finden in der Re-
gel einmal im Quartal statt (teilweise mit
Teilnahme regionaler Klinikvertreter),
die zentralen Anwenderkonferenzen
mindestens zweimal jährlich; daneben
laufen überregional themenbezogene
Qualitätszirkel.

Nebender geschildertenpersönlichen
Vertrauensbasis kommt der Nutzung der
Informationstechnologie eine ganz be-
sondere Schrittmacherfunktion bei der
Team- und der weiteren Netzbildung zu;
seit der COVID-Pandemie finden die
Absprachen digital statt. In der IV der
PIBB kommunizieren die Leistungser-
bringer untereinander sowie auch mit
den Krankenkassen seit mehreren Jah-
ren papierlos; Verordnungen, Leistungs-
dokumentationenundAbrechnungenal-
ler IV-Leistungen erfolgen über die web-
basierte Plattform PIBBnet. Als weiterer
Struktureffekt der PIBB-Verträge ist sehr
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PIBB-
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Abb. 48 Stepped-care-Modell der Psychiatrie Initiative Berlin Brandenburg (PIBB). FA Facharzt,NANervenarzt,pHKPpsychi-
atrische häusliche Krankenpflege, PT Psychotherapie, SGB Sozialgesetzbuch, PPT Psychologische Psychotherapeuten

konkret der Aufbau ambulanter psychi-
atrischer Pflege in Berlin und vor allem
Brandenburg anzusehen. Ähnliches gilt
für die Soziotherapie. Das Zusammen-
wirken der Akteure der Metropole Ber-
lin und des dünn besiedelten ländlichen
Brandenburgs ist ein weiterer spannen-
der Aspekt des PIBB-Projektes.

AufdieBedeutungder IVderPIBB für
die Novellierung der Richtlinien für die
Soziotherapie (2015) und pHKP (2018)
wurde bereits hingewiesen; in der mehr-
jährigen Entwicklung durch den G-BA
konnten die positiven Anwendungser-
fahrungen in der IV in verschiedenster
Weise maßgeblich eingebracht werden.

Die IV-Teilnahme bedeutete für al-
le Berufsgruppen eine sehr erhebliche
Verbesserung ihrer Honorare. Für die
niedergelassenen Nervenärzte, Psychia-
ter und Psychotherapeuten erfolgte sie ja
grundsätzlich on top zur laufenden KV-
Honorierung. Für die Soziotherapie und
die pHkP waren die IV-Honorare vie-
le Jahre bundesweit Trendsetter für die
Regelversorgung.

Kooperationen

Eine besondere Herausforderung der
IV besteht darin, wirtschaftlich unab-
hängig voneinander agierende Praxen,
Kliniken, Firmen, Einrichtungen im In-
teresse betroffener Patienten in einem
verbindlich handelnden Netz zu einem
Win-win-win-Arrangement zusammen-
zuführen. Am engagiertesten zeigten
sich dabei systemstrukturell eher jun-
ge Akteure wie Soziotherapeuten und
psychiatrische Pflegedienste. Während
sich die Kooperation mit dem Ver-
band der Bundesinitiative Ambulante
Psychiatrische Pflege (BAPP) synergis-
tisch gestaltet, erscheint der PIBB die
Kooperation als Mitglied im Dachver-
band Gemeindepsychiatrie (DV) immer
wieder irritierbar, da tradierte Ressen-
timents gegenüber ärztlich-psychiatri-
schemKnow-howundEngagementnoch
nicht vollständig überwunden sind. Er-
freulich beim Aufbau der IV imponierte
die breite Unterstützung des Berliner
Landesverbandes des Berufsverbandes
deutscher Nervenärzte (BVDN), aus

dem sich ja auch viele Nervenärzte und
Psychiater der IV rekrutierten.

Durchweg unterstützend und von viel
Gemeinsamkeit geprägt zeigt sichdieZu-
sammenarbeit mit den Betroffenen- und
Angehörigenorganisationen (ApK, An-
gehörigePsychischKranker–Landesver-
band Berlin, Bipolaris, Experience, u. a.).

Von der Gründung des VPsG im
Jahr 2003 an waren Kliniken bei dieser
Initiative zur Verbesserung der psychi-
atrischen und psychotherapeutischen
Versorgung „mit im Boot“: in mannigfa-
chenFach- undÖffentlichkeitsveranstal-
tungen. Mit mehreren Kliniken wurden
schon 2006 Kooperationsverträge, al-
lerdings vorwiegend mit „Good-will“-
Charakter, geschlossen; später konnten
in den Kliniken zentrale Psychoedukati-
onsgruppen (vorrangig und differenziell
für schizophren, affektiv und persön-
lichkeitsstrukturell Erkrankte) etabliert
werden; die Schwierigkeitendes Behand-
lungstransfers aus der Praxis an einen
anderen Ort zeigten sich allerdings deut-
lich. Des Weiteren ist in der aktuellen
Zwischenbilanz auch die Kooperation
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von 8 Berliner und Brandenburger Kli-
niken beim Innovationsfondantrag der
PIBB von 2015 positiv zu sehen. Das
gemeinsame Konzept, das u. a. einen
strukturellen Einbezug der Psychiatri-
schen Institutsambulanzen(PIAs), ei-
ner stationären Krisenintervention und
Nachbehandlung, pharmakotherapeu-
tische Konferenzen intersektoral, auch
datentechnische Verknüpfungen vorsah,
wurde seitens des Expertengremiums
des Innovationsausschusses zwar positiv
bewertet; leider kam es trotz positi-
ven Bescheides und Aufnahme auf die
Warteliste doch nicht zur Umsetzung.

Ausblick

In der Versorgung psychisch Erkrankter
sind allein vertragsärztlich und psy-
chotherapeutisch 7 verschiedene KV-
Fachgruppen aktiv; Sozio- und Ergo-
therapeuten, psychiatrische Fachpfleger,
psychosoziale Trägervereine und Re-
haSport-Anbieter ergänzen die Behand-
lungsoptionen. Es ist Zeit, verbindliches
und vernetztes Zusammenwirken zu
implementieren. Über die Entwicklung
der Verträge zur Integrierten Versor-
gung hinausgehend setzt die schon 2015
erfolgte Zertifizierung der PIBB als Ärz-
tenetz nach § 87b SGB V durch die KV
Berlin ein richtungweisendes Zeichen.
Seit Januar 2020 erhält das Netz nun
auch die gesetzlich im SGB V verankerte
Netzfinanzierung. Dies stellt – unab-
hängig von Verträgen mit Kostenträgern
– eine grundlegende Sicherstellung des
PIBB-Versorgungsnetzes dar. Darüber
hinaus erhielt die PIBB im Mai 2020 die
Bewilligung ihres Anfang 2019 gestellten
Antrages auf eine finanziell nachhaltige
Förderung des Projektes „Ambulan-
te psychiatrische Komplexbehandlung
im PIBB-Netz Berlin“, das in . Abb. 4
dargestellt ist (Quelle: PIBB).

Dieses Projekt zielt darauf, allen Pati-
enten der Regelversorgung – unabhängig
vom Krankenkassenvotum – in einem
gestuften Behandlungskonzept eine dif-
ferenzialtherapeutische, individualisier-
te komplexe Behandlung zu ermöglichen
gemeinsam mit allen kooperationsori-
entierten Leistungserbringern und einer
sektorübergreifenden Koordination. Ein

wichtiges Ziel langjährigerArbeit ist jetzt
in greifbare Nähe gerückt!

NPPV – erfolgreiche Vernetzung
der Therapie mit dem Patienten
imMittelpunkt

Viel beachtet und durch den G-BA-In-
novationsfonds gefördert ist das NPPV-
Projekt im KV-Bereich Nordrhein. Neu-
rologisch-psychiatrische und psychothe-
rapeutischeVersorgung(NPPV)wirdda-
bei individuell patientenzentriert gestal-
tet.

Zwar sollten Patienten mit allen neu-
rologischen und psychischen Erkran-
kungen die Möglichkeit bekommen,
eine gut abgestimmte Komplexbehand-
lung zu erhalten, vorerst wurden jedoch
nur Patienten mit folgenden Diagnosen
in das Projekt eingeschlossen:
4 affektive Störungen, inkl. Depression,
4 Psychosen, inkl. manischer Episode

und bipolar-affektive Störung,
4 komplexe Traumafolgestörung,
4 hirnorganisches Psychosyndrom,

inkl. Demenz,
4 Multiple Sklerose,
4 Morbus Parkinson,
4 Schlaganfall.

Insgesamt 4 Jahre wird dieses Versor-
gungsprojekt gefördert und begleitend
untersucht [11]. Kernelemente des Pro-
jektes sind die Vernetzung etablierter
vertragsärztlicher Versorgungssträn-
ge und die Einbeziehung moderner
digitaler Kommunikationsmöglichkei-
ten. Besonders schwer Erkrankte sollen
dabei mit hoher Behandlungsintensi-
tät zeitnah und entsprechend ihrem
Behandlungsbedarf im Lebensumfeld
versorgt werden. Wartezeiten auf Be-
handlungsplätze sollen verkürzt und
damit Krankheitsverläufe verbessert
und damit Folgekosten gesenkt werden.
Das Zentrum der bedarfsgerechten und
koordinierten Versorgung stellt die be-
rufsgruppenübergreifende Vernetzung
der im Projekt teilnehmendenÄrzte und
Therapeuten dar.

Patienten bekommen Zugang zu die-
ser Behandlungsform über ihre behan-
delnden Fachärzte oder Psychothera-
peuten. Die beteiligten Fachärzte (Neu-
rologen, Psychiater, Nervenärzte) und

Psychotherapeuten koordinieren dabei
die gesamte neurologische und/oder
psychiatrisch-psychotherapeutische Be-
handlung der Patienten. Verbindliche
Absprachen und Vereinbarungen regeln
die Zusammenarbeit der Therapeuten
und die Zuweisung der Patienten indi-
kations- und schwergradabhängig in die
erforderlichen Therapieformate. Dazu
gehören insbesondere niedrigschwellige
Gruppenangebote und das Onlineselbst-
hilfeprogramm Novego. Auch die Hin-
zuziehungundKooperationmitweiteren
Leistungserbringern, z.B. psychiatrische
Pflegekräfte oder Soziotherapeuten –
in der Regelversorgung – werden über
die intensive Vernetzung der Behandler
gefördert.

Vernetzte Versorgung von
der Akutbehandlung bis zur
Rezidivprophylaxe

Mehr als 11.000 Patienten wurden mitt-
lerweile in das Projekt eingeschrieben,
über 650 Ärzte und Psychotherapeuten
an mehr als 400 Standorten in Nord-
rhein nehmen an diesem Versorgungs-
projekt teil. Ein regelmäßiger Dialog
zur Schnittstellenoptimierung mit Klini-
ken,Hausärzten, Selbsthilfevereinenund
weiteren an der Versorgung beteiligten
Akteuren ist etabliert. Die Vernetzung
der Versorgung ist fachübergreifend.
Qualitätszirkel sind etabliert und wer-
den durch Leistungserbringer sektoren-
und berufsgruppenübergreifend gut be-
sucht. Bisher haben 30 regionale und
überregionale Treffen mit über 400 Teil-
nehmern stattgefunden. Die Vernetzung
wird durch ein Netzwerkmanagement
unterstützt und die Praxen werden re-
gelmäßig geschult. Zur Kommunikation
wurde eine webbasierte Softwarelösung
etabliert, die breite Akzeptanz unter den
Beteiligten genießt. Über eine Plattform
werden Gruppenangebote in einer digi-
talen Gruppenbörse im Netzwerk breit
bekannt gemacht, mit Unterstützung des
„Case-Managers“ koordiniert und sind
so für den Patienten leicht erreichbar.

Ein Bezugsarzt oder -therapeut be-
gleitet den Patienten durch die Behand-
lungen. Dieser hat durch die etablierte
Vernetzung die Möglichkeit, indizierte
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Leitthema

Behandlungen für den Patienten schnell
möglich zu machen.

In akuten Krankheitsphasen erfolgt
die Behandlung hochfrequent (mitunter
auch täglich), nach Abklingen der Akut-
phase können Kontakte bedarfsgerecht
seltener erfolgen. Von besonderer Be-
deutung ist dabei der Bezugsarzt bzw.
-therapeut.

» Vernetzung und Steuerung
machen freie Behandlungskapa-
zitäten rasch sichtbar

Durch die beschriebene Vernetzung und
die SteuerungderBehandlungdirekt und
kontinuierlich durch die Ärzte und Psy-
chotherapeuten können freie Behand-
lungskapazitäten rasch sichtbar gemacht
und gerade in Krisenfällen schnell Ter-
mine vergeben werden. Dabei erfolgt die
Einsteuerung in die Behandlungsformen
und die Inanspruchnahme durch die Pa-
tienten bedarfsgerecht. Je zeitnaher die
notwendige Behandlung beginnt, desto
schneller nehmen erkrankungsbedingte
Einschränkungen der Patienten ab.

Niedrigschwellige Gruppenangebote
für alle eingeschlossenen Diagnosegrup-
pen konnten flächendeckend etabliert
werden. Mittlerweile werden in der
Region Nordrhein zusätzlich zur Regel-
versorgung über 220 Gruppen in den
Bereichen Psycho- und Neuroedukati-
on, Ressourcenstärkung, Neurotraining
sowie Angehörigenberatung angeboten.
93% der teilnehmenden Patienten gaben
bei der Evaluation an, dass sie gerade
diesesVersorgungsangebot als besonders
hilfreich erlebt haben.

Daneben wurde das E-Mental-
Health-Programm Novego eingeführt,
welches zunehmend von Patienten (ins-
besondere an Depression erkrankte Pati-
enten)genutztwirdundbreiteAkzeptanz
erfährt. Das Programm wurde bisher
über 2300 Patienten von Bezugsärzten
und -therapeuten verordnet, die Einlö-
sequote liegt zurzeit bei etwa 40%. 86%
der Nutzer würden dieses Programm
weiterempfehlen.

Die Akzeptanz dieser Versorgungs-
wege ist unter den Patienten und den
beteiligten Ärzten undTherapeuten sehr
hoch und die gesteckten Teilziele des seit

3 Jahre laufenden Projektes konnten er-
freulicherweise erreicht werden. Diese
zukunftsweisende Behandlungsplanung
und -durchführung unter Nutzung der
vorhandenenvertragsärztlichenStruktu-
ren stellt eine spürbare Verbesserung der
Versorgung für Patienten dar. Der Erfolg
dieses Projektes drückt sich auch in der
Zufriedenheit aller beteiligten Ärzte und
Therapeuten aus.

Aktuell können nur Patienten der
AOK Rheinland/Hamburg und einiger
Krankenkassen der BKK-Gruppe mit
einem eingeschränkten Diagnosespek-
trum durch die beschriebenen Versor-
gungsformenvernetzt behandeltwerden.
Vernetzte berufsgruppenübergreifende
Versorgung sollte aber für alle Patienten
mit neurologischen oder psychischen
Erkrankungen, die einen besonderen
Versorgungsbedarf haben und bei de-
nen abgestimmte Behandlungsschritte
für eine Genesung von Bedeutung sind,
möglich sein.

Schlussfolgerung

In Deutschland laufen ambulante Be-
handlungen sehr oft gleichzeitig oder
hintereinander ohne Verzahnung oder
Abstimmung.StationäreoderRehabilita-
tionsbehandlungen folgen der Logik von
Bettenbelegungen, Kostenzusagen, Pa-
tientenwünschen oder Aufforderungen
von Rentenversicherungen. Abgestimm-
te patientenzentrierte und kontinuierli-
che Behandlung über alle Krankheits-
phasen kannKosten undZeit sparen und
damit einer Chronifizierung von Krank-
heiten effektiv entgegenwirken. Analog
zum stationären Bereich sollte auch in
der ambulanten Versorgung eine koor-
dinierte Vernetzung der verschiedenen
Behandlungen erfolgen.

Allein, die aktive Vernetzung und
verbindliche Kooperation von Ärzten,
Psychotherapeuten sowie anderen me-
dizinischen Leistungserbringern obliegt
bislang regionalem und arzt- bzw. psy-
chotherapeutenindividuellem Engage-
ment. Dies kann durch eine strukturier-
te Ärztenetzbildung nach § 87b SGB V
nachhaltig optimiert werden, da sie
nicht nur die relevanten ärztlichen und
psychotherapeutischen Fachgruppen,
sondern auch die weiteren Leistungs-

erbringer einer differenzialtherapeu-
tisch konzipierten Komplexbehandlung
wie psychiatrische Fachpfleger, Sozio-
und Ergotherapeuten u. a. einbezieht
und auch die verbindliche Kooperation
mit dem stationären Bereich wie den
psychosozialen Versorgungsangeboten
ermöglicht.

Ungenutzte Ressourcen finden sich
in der Vernetzung der unterschiedlichen
Behandlungspfade undAbstimmung der
notwendigen Behandlungsschritte. Die
Koordinierung von Behandlungen vieler
Patienten ermöglicht u. a. auch die Im-
plementierung von Gruppenbehandlun-
gen. Besonders diese Behandlungsform
mit unterschiedlicher Intensität und ver-
schiedenem Inhalt birgt die Möglichkeit
der Behandlung größerer Patientengrup-
pen pro Zeiteinheit und intensiviert die
Behandlung an sich durch den interak-
tiven therapeutisch gewünschten Aus-
tausch.

Die geschilderten sinnvollen Elemen-
te einer vernetzten Behandlung finden
sich in unterschiedlicher Ausprägung in
den dargestellten innovativen Modellen.

Fazit für die Praxis

4 Psychische Erkrankungen erfordern
entsprechend ihrer multifaktoriellen
Verursachung und des individuellen
Kontextes eine koordinierte, diffe-
renzialtherapeutisch abgewogene
multimodale Behandlung.

4 Analog zum stationären Bereich
ist eine komplexe, berufsgruppen-
übergreifende und ggf. intensive
Versorgung auch im ambulanten Be-
reich und damit im Lebensumfeld des
Patienten möglich und notwendig.

4 Alle Ressourcen der vertragsärzt-
lichen Versorgung sollten regional
verbindlich vernetzt und verstärkt
für den Patienten nutzbar gemacht
werden. Diese neue Ebene des
verbindlichen Versorgungsmanage-
ments muss zusätzlich etabliert und
auch vergütet werden.

4 Die Bildung von Ärztenetzen, die
nach ihrer Zertifizierung Anspruch
auf eine relevante finanzielle Förde-
rung haben, stellt eine besondere
Möglichkeit zum Einsatz einer kom-
plexen ambulant-psychiatrischen
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Behandlung und damit zur Verbesse-
rung der Versorgung dar.

4 Eine gemeinsame IT-basierte Doku-
mentations- und Kommunikationss-
truktur unter strikter Einhaltung der
geltenden Datenschutzbestimmun-
genmuss etabliert werden.
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